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Gemeinde Neckarliausen

Kreis Nürtingen

Anderuiip; des Bebauu. riKsplanes "Sana."
-Begründuiig nach § 9 Abs. 6 BBauG-.

Es hat sich^gezeigt, das s die im BeTDauimgsplaii "Sand" ge-
fassten baulichen Vorschriften zu eng gehalten sind. Um-
den Bauenden einen grösseren Spielraum~in der Gestaltung
ihrer Bauvorhaben zu geben, sind einige Änä-erurLgerL in den
Bebau-um. gsplanvorsc. hrif-fcen notwendig.

So ist Z. B. für die bauliche Nutzung im Plangebiet als
Maximalzahl der Wolmungen. je Ge'bäud. e 2 Wohjiungen vorge-
schrieben, obwolil vor allem bei grösseren Bauplätzen, wie
sich bereits gezeigt hat, durchaus auch melir als 2 Woh-
nyngen in_ein Gebäude eingebaut werden können, olme die
übrigen Planvor schritten zu verletzen. Die Streichung die-
ser Einsch.räiiku.a.g im Baunu-bzungssclieiiia erscliein-b durcliaus
gerechtfer-fcig-b.

Wei-ber hat^ sich gezeigt, dass in diesem steilen Hanggeläji-
de die Dacliform "Satteldach, olme D achauf bauten" nich:b~im-~
mer^elngehalten^werden kaim, d. h. dass es Z. B. oft gestal-
terisch besser ist, wenn eine längere flachgeneigte Dach-
sei^be talwärts und eine kürzere steile Dachseite^bergwär-fcs
gewählt wird. Durch den Zusatz "Ausnahiaen köimen zugelassen
werden" ist der erforderliche Spielraum"gegeben.

Im^Textteil "Dachdeckung" wird engobier-bes Material "(Zie-
gel2". yer:LaPst* Daraus kann man scliliessen, dass es auf ai -
le T&lle gebraim-fce Tonziegel sein müssen, währ ezid heute
überall auch aiideres Material für die Dachdeckujig Verwen-
düng findet. Das Wort "Ziegel" in Klammern kann dalier"olme
Beä-erLken. gestrichen werden7

Bei. ziffer l-5_der textlichen ^estse-bzmigen ist offensich-b-
lich ein SchreiTsfeIiler uaterlaufen. Statt "in den'über'bau-
baren Grujidstücksflächen" muss'es "in den nicht "üb erbaut) a-
re]:l^G?u21d-, st;uck.sf?-äc]:l.en" heissen, wobei dies für Garagen"kei-
ne Gültigkeit haben kann.

Neckarhausen, den 23. APR. 1971

Bürgermeist^^qi-t;:

Aushang am 20. 10. 1972
Abnahme am 15. 11. 1972
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